
Rechtssache T-247/01 

eCopy, Inc 

gegen 

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt 

(Marken, Muster und Modelle) (HABM) 

„Gemeinschaftsmarke — Wort ECOPY — Ermessensmissbrauch — 
Durch Benutzung nach dem Anmeldetag erworbene Unterscheidungskraft — 

Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 40/94" 

Urteil des Gerichts (Vierte Kammer) vom 12. Dezember 2002 II-5304 

Leitsätze des Urteils 

1. Gemeinschaftsmarke — Definition und Erwerb der Gemeinschaftsmarke — Ab
solute Eintragungshindernisse — Marken ohne Unterscheidungskraft — Aus
nahme — Erwerb durch Benutzung — Erfordernis, dass die Unterscheidungskraft 
vor dem Anmeldetag erworben wird 
(Verordnung Nr. 40/94 des Rates, Artikel 7 Absatz 3) 
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2. Gemeinschaftsmarke — Beschwerdeverfahren — Klage heim Gemeinschafts
richter — Rechtmäßigkeit der Entscheidung einer Beschwerdekammer — Anfech
tung unter Geltendmachung neuer Tatsachen — Zulässigkeitsvoraussetzungen 
(Verordnung Nr. 40/94 des Rates, Artikel 63 Absätze 2 und 3) 

3. Gemeinschaftsmarke — Definition und Erwerb der Gemeinschaftsmarke — Ab
solute Eintragungshindernisse — Marken ohne Unterscheidungskraft — Aus
nahme — Erwerb durch Benutzung — Prüfung durch das Amt — Beschränkung auf 
die vom Anmelder angeführten Tatsachen und Beweismittel 
(Verordnung Nr. 40/94 des Rates, Artikel 7 Absatz 3 und Artikel 74 Absatz 1) 

1. Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung 
Nr. 40/94 über die Gemeinschafts
marke ist dahin auszulegen, dass die 
Unterscheidungskraft einer Marke 
durch die Benutzung vor ihrem An
meldetag erlangt sein muss. Es ist des
halb unerheblich, dass eine Marke 
zwischen dem Anmeldetag und dem 
Zeitpunkt, zu dem das Harmonisie
rungamt für den Binnenmarkt (Mar
ken, Muster und Modelle), d. h. der 
Prüfer oder gegebenenfalls die Be
schwerdekammer, über das Vorliegen 
absoluter Eintragungshindernisse ent
scheidet, Unterscheidungskraft erlangt 
hat. Beweismittel, die sich auf die Be
nutzung nach dem Anmeldetag bezie
hen, können daher vom Amt nicht be
rücksichtigt werden. 

(vgl. Randnr. 36) 

2. Die Rüge, dass die Entscheidung einer 
Beschwerdekammer des Harmonisie
rungsamts für den Binnenmarkt (Mar
ken, Muster und Modelle) rechtswidrig 
ist, kann vor dem Gericht nur dann auf 
neue Tatsachen gestützt werden, wenn 
nachgewiesen wird, dass die Be
schwerdekammer diese Tatsachen im 
Verwaltungsverfahren von Amts wegen 
hätte berücksichtigen müssen, bevor sie 
eine Entscheidung erließ. 

Denn zum einen kann die Entscheidung 
einer Beschwerdekammer nach 
Artikel 63 Absätze 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. 40/94 über die Gemein
schaftsmarke nur dann aufgehoben 
oder geändert werden, wenn sie in 
materiell-rechtlicher oder verfahrens
rechtlicher Hinsicht rechtswidrig ist, 
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und zum anderen ist ein Gemein
schaftsrechtsakt nach dem Sachverhalt 
und der Rechtslage zu beurteilen, die 
bei Erlass des Rechtsaktes bestanden. 

(vgl. Randnr. 46) 

3. Bei seiner Beurteilung, ob eine Ge
meinschaftsmarke im Sinne von 
Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung Nr. 
40/94 durch Benutzung Unterschei
dungskraft erworben hat, braucht das 
Harmonisierungsamt für den Binnen
markt (Marken, Muster und Modelle) 
Tatsachen, die die Unterscheidungs
kraft der angemeldeten Marke be
gründen können, nur dann zu prüfen, 
wenn der Anmelder sie geltend ge
macht hat. 

Zwar gibt es nämlich im Hinblick auf 
Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung 
Nr. 40/94, anders als in Artikel 74 
Absatz 1 Satz 2 der Verordnung hin
sichtlich der relativen Eintragungs
hindernisse vorgesehen, keine Re
gelung, wonach die Prüfung des Amtes 

(d.h. des Prüfers oder gegebenenfalls 
der Beschwerdekammer) auf die von 
den Beteiligten vorgetragenen Tatsa
chen beschränkt ist, doch ist dem Amt 
die Prüfung einer durch Benutzung er-
lagten Unterscheidungskraft der ange
meldeten Marke faktisch unmöglich, 
wenn deren Anmelder diese nicht gel
tend macht. 

Ferner ist das Amt zur Berücksichti
gung eines Beweismittels, mit dem eine 
durch Benutzung erlangte Unterschei
dungskraft der angemeldeten Marke 
belegt werden soll, nur dann ver
pflichtet, wenn der Anmelder dieses 
Beweismittel in dem beim Amt durch
geführten Verwaltungsverfahren vor
gelegt hat. Es besteht nämlich kein 
substanzieller Unterschied zwischen 
der Geltendmachung der Tatsache, 
dass die angemeldete Marke durch 
Benutzung Unterscheidungskraft er
langt habe, und der Vorlage der diese 
Tatsachenbehauptung stützenden Be
weismittel. 

(vgl. Randnrn. 47-48) 
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